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Grundlagen

Einleitung und Gang der Untersuchung

Einführung in die Problematik

„Don’t be evil“ – oder doch? Erst unlängst entfernte der Diensteanbieter
Google den berühmten Leitspruch aus seinem Verhaltenskodex und befeu-
erte damit eine schon lange andauernde Debatte. Denn es ist ein schmaler
Grat zwischen Macht und Machtmissbrauch, auf dem der Suchmaschinen-
diensteanbieter oder auch andere Internetgiganten wie Facebook, Insta-
gram, YouTube und Snapchat wandeln, und ein immerwährendes Kräfte-
zerren zwischen Verantwortung und Freiheit, getrieben von ökonomischen
Interessen. Ereignisse wie der Arabische Frühling zeigten schon am Anfang
dieses Jahrzehnts das Potential, das in Internetintermediären schlummert.
Zahlreiche über den Diensteanbieter Facebook organisierte Demonstratio-
nen und Proteste lehrten die Regierungen der Staaten Ägypten und Tune-
sien, dass internetbasierte Medien zum Mittel der Selbstermächtigung1 auf-
gestiegen waren. Laut einer Studie der Landesmedienanstalten sind inter-
netbasierte Dienste hinter dem Fernsehen als zweitwichtigste Massenmedi-
en hinsichtlich ihres Meinungsbildungsgewichts einzustufen.2 Aus einem
Langzeitvergleich wird deutlich, dass ihre Bedeutung dabei immer weiter
steigt.3 Vor allem die Rezipienten der Zukunft zwischen 14 und 29 Jahren
geben internetbasierte Dienste als wichtigste Informations- und Meinungs-
bildungsmedien an.4 Durch die Möglichkeit, Text, Bild und Ton über das

Teil I:

A.

I.

1 El Difraoui, Die Rolle der neuen Medien im Arabischen Frühling, abrufbar unter
http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52420/die-rolle-der-
neuen-medien?p=all.

2 die Medienanstalten, Digitaler Wandel verändert Meinungsbildungsgewicht der Me-
dien, abrufbar unter https://www.die-medienanstalten.de/atrium/digitaler-wandel-
veraendert-meinungsbildungsgewicht-der-medien/.

3 die Medienanstalten, Digitaler Wandel verändert Meinungsbildungsgewicht der Me-
dien, abrufbar unter https://www.die-medienanstalten.de/atrium/digitaler-wandel-
veraendert-meinungsbildungsgewicht-der-medien/.

4 die Medienanstalten, Digitaler Wandel verändert Meinungsbildungsgewicht der Me-
dien, abrufbar unter https://www.die-medienanstalten.de/atrium/digitaler-wandel-
veraendert-meinungsbildungsgewicht-der-medien/.
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Internet vermitteln zu können, werden herkömmliche Wege, die zur Mei-
nungsverbreitung genutzt wurden, zwar nicht substituiert, aber ergänzt.
Wo die individuelle Meinungsfreiheit früher nur durch direkten Kontakt
zu anderen Personen oder durch Druckwerke oder Aufnahmen im Fernse-
hen oder Radio wahrgenommen werden konnte, bieten vor allem die In-
frastrukturen von Internetintermediären eine neue Vermittlungsmöglich-
keit für verschiedenste Inhalte. Netzwerkdiensteanbieter wie Facebook
bringen als soziale Netzwerke nicht nur private Nutzer, sondern auch Un-
ternehmen oder Politiker direkt miteinander in Verbindung. Partizipative
Informationsnetzwerke ermöglichen es den Nutzern, innerhalb von Bewer-
tungsplattformen wie Yelp meinungsrelevante Informationen zu verschie-
densten Lebensbereichen zu veröffentlichen oder abzurufen. Suchmaschi-
nendiensteanbieter wie Google bieten einen strukturierten Zugang zu na-
hezu allen im World Wide Web verfügbaren Inhalten an. Internetinterme-
diäre stellen zwar kaum eigene Inhalte zur Verfügung und wählen fremde
auch nicht gezielt aus. Indem sie Beiträge Dritter weiterleiten, prägen sie
unseren täglichen Meinungsbildungsprozess dennoch. Zum einen eröff-
nen sie nämlich die Möglichkeit, die individuelle Meinungsäußerung über
ihre Vermittlungsstruktur wahrnehmen zu können und zum anderen den
strukturierten Zugriff auf andere meinungsbildungsrelevante Inhalte und
Informationen.5

Neben diesen positiv zu konstatierenden Auswirkungen der Intermediä-
re auf die demokratische Willensbildung zeigt sich allerdings, dass mit de-
ren Bedeutungszuwachs auch die Möglichkeiten einer missbräuchlichen
Einflussnahme steigen. Der Skandal um das Datenanalyseunternehmen
Cambridge Analytica, veranschaulichte dies deutlich. Nachdem sich Cam-
bridge Analytica durch eine Facebook App Zugang zu den Daten vieler
Nutzer verschaffte, verkaufte sie diese anschließend an die US-amerikani-
schen Wahlkampfteams der Politiker Ted Cruz und Donald Trump, die
durch Microtargeting versuchten, Einfluss auf die Wahlergebnisse zu neh-
men.6 Es zeigt sich also, dass Intermediäre mittlerweile eine Stellung im
Massenkommunikationsprozess erlangt haben, die auch eine gewisse Ver-
antwortung begründen kann. Außerdem wurden sowohl gegen Facebook
als auch gegen Google in den vergangenen Jahren Vorwürfe laut, konserva-
tive Meinungen innerhalb der algorithmischen Sortierung von Inhalten zu

5 Beides sind nach BVerfGE 57, 295, 319 Komponenten der freien Meinungsbildung.
6 Vgl. dazu Fn. 259.

Teil I: Grundlagen
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benachteiligen.7 Eine Vielzahl an gesetzlich nicht indizierten Löschungen8

und Nutzerausschlüssen9 durch diverse Intermediäre warf weiterhin die
Frage auf, wen die Diensteanbieter aus dem durch sie gesteuerten Mei-
nungsbildungsprozess überhaupt ausschließen dürfen. Die Angst vor einer
gezielten Einflussnahme durch die Intermediäre wird durch Begriffe der
„Filter Bubble“10 und der Echokammer11 flankiert, die eine – für die Inter-
mediäre typische – nutzerinteressenorientierte Inhaltsvermittlung als große
Gefahr für eine informierte und plurale öffentliche Meinungsbildung dar-
stellen. Da die Meinungsfreiheit als eines der höchsten Güter der demokra-
tischen Grundordnung einzustufen ist, ist die Wahrnehmung derselben im
digitalen Bereich vor dem Hintergrund dieser weit gefächerten Problemla-
gen aus regulatorischer Sicht zu überdenken und an gegebenenfalls verän-
derte, digitale Rahmenbedingung anzupassen.

Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit verfolgt demnach das Ziel, ein Regulierungskon-
zept zu entwickeln, das einen Missbrauch der Meinungsmacht von Inter-
netintermediäre verhindern kann. In Frage steht also die rechtliche Regu-
lierung der meinungsrelevanten Aktivitäten, die eine unzulässige Einfluss-
nahme auf die öffentliche Meinungsbildung darstellen. Dabei sind für die-
se Analyse nur die meinungsrelevanten Tätigkeiten relevant, die Internetin-
termediäre aus autonomen Gründen durchführen, um einen Einfluss auf
die Meinungsbildung der Nutzer auszuüben. Es werden nicht die mei-
nungsrelevanten Tätigkeiten betrachtet, zu denen Intermediäre durch ge-
setzliche Bestimmungen verpflichtet werden, wie zum Beispiel die Lö-
schungen von persönlichkeitsrechtsverletzenden Inhalten. In Frage steht
nämlich nicht die allgemeine Gefährdung der Meinungsfreiheit innerhalb
der intermediären Infrastrukturen, sondern nur die Regulierung eines spe-
zifisch meinungsmachtgesteuerten Einflusses der Intermediäre selbst. Au-
ßerdem soll in Zusammenhang mit den nutzerseitigen Oberflächenmani-
pulationen in Frage gestellt werden, inwieweit die Diensteanbieter für die
Infrastrukturen, die sie bereitstellen, Verantwortung übernehmen müssen.

II.

7 Vgl. dazu Fn. 124, 221 f.
8 Vgl. dazu Fn.128 f., 132, 134.
9 Vgl. dazu Fn.135, 139 f.

10 Vgl. dazu Fn. 117.
11 Vgl. dazu Fn. 118.
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Neben der Entwicklung eines Regulierungskonzepts soll die vorliegende
Arbeit vor allem zur Strukturierung der komplexen Problemlagen im Sek-
tor der Internentintermediäre beitragen, indem diensteübergreifende He-
rausforderungen technologieneutral systematisiert werden. Insofern kön-
nen die gewonnen Erkenntnisse auch als Anknüpfungspunkt für weitere
regulatorische Überlegungen dienen, die unter Umständen künftig noch
erforderlich werden.

Gang der Untersuchung

Im ersten Teil soll deshalb festgestellt werden, welche spezifischen Heraus-
forderungen sich durch die Tätigkeiten der Internetintermediären über-
haupt stellen. Dafür sind zunächst Begriffsbestimmungen (Teil I, B) vorzu-
nehmen, die einen einheitlichen Rahmen für die Regulierungsvorschläge
schaffen. Anschließend müssen die Dienste, auf die sich die Analyse erstre-
cken soll, so klassifiziert (Teil I, C) werden, dass trotz deren Verschiedenar-
tigkeit ein weitgehend technologieneutraler, abstrakt-genereller Ansatz-
punkt für einen Regulierungsrahmen entsteht. Diese Systematisierung er-
folgt zunächst anhand der Analyse des meinungsrelevanten Bezugs der ein-
zelnen Dienste innerhalb ihrer phänomenologischen Kategorien (Teil I,
C.I). Anschließend kann eine diensteunabhängige, intermediärübergrei-
fende Systematisierung anhand sich wiederfindender meinungsrelevanter
Tätigkeiten erfolgen (Teil I, C.II). Im zweiten Teil wird analysiert, wie diese
meinungsrelevanten Aktivitäten nach dem geltenden Rechtsrahmen zu be-
urteilen sind, um feststellen zu können, inwiefern ein Regulierungsbedürf-
nis besteht. Relevant sind dabei die grundrechtlichen Steuerungsvorgaben,
die sich aus dem Grundgesetz und der Grundrechtecharta ergeben und
Aufschluss darüber bieten, welche abstrakten Maßnahmen unter der Ab-
wägung der widerstreitenden Interessen einen angemessenen Ausgleich
darstellen (Teil II, A). Danach wird der geltende einfachgesetzliche Rechts-
rahmen untersucht (Teil II, B), um bewerten zu können, ob er den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben und den tatsächlichen Herausforderungen, die
sich durch die Aktivitäten der Intermediäre stellen, gerecht wird (Teil II,
C). In Teil III stellt sich abschließend die Frage nach einem Regulierungs-
rahmen de lege ferenda. Bevor konkrete einfachgesetzliche Regulierungs-
instrumente entwickelt werden (Teil III, B), gilt es in einem vorangestellten
Schritt, die Hintergründe der bestehenden Problematik, also der interme-
diären Aktivitäten, zu ergründen (Teil III, A). Dafür werden die verfas-
sungsrechtlichen und regulatorischen Steuerungsansätze der Intermediäre

III.
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in den USA als Kontrastfolie dargestellt. So kann analysiert werden, wie
der internationale Zusammenhang des grenzüberschreitenden Internets
die Problemlage in tatsächlicher Hinsicht bestimmt und wie hierauf recht-
lich überhaupt reagiert werden kann. Eine abschließende Zusammenfas-
sung der wesentlichen Ergebnisse rundet die Arbeit in Teil IV ab.

Begriffserklärungen

Um einen einheitlichen Rahmen für die Analyse der Problemlage zu schaf-
fen, ist es zunächst notwendig, Begriffsbestimmungen vorzunehmen.

Internetinhaltsdiensteanbieter und Internetintermediäre

Die vorliegende Analyse soll klarstellen, inwiefern bestimmte Internet-
dienste einen regulierungsbedürftigen Einfluss auf die öffentliche Mei-
nungsbildung ausüben. Das Internet selbst stellt keinen Dienst dar, der
eine konkrete Leistung zur Meinungs- und Informationsvermittlung an-
bietet. Es ist kein Medium,12 sondern nur ein Netzwerk, das der elektroni-
schen Kommunikation und Datenübermittlung dient.13 Erst die Dienst-
leister, die dieses Vermittlungsnetz zum Angebot ihrer Leistungen nutzen,
sind Diensteanbieter.14

Einordnung von Internetinhaltsdiensteanbietern

Ein Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung kann in verschiedenen
Verantwortungsbereichen im Internet ausgeübt werden.15 Internetzugangs-
diensteanbieter könnten die freie Meinungsbildung gefährden, da sie die
zur Online-Kommunikation notwendige Intrastruktur zur Verfügung stel-

B.

I.

1.

12 Keber, Internet- und Telemedienrecht, in: Dörr/Kreile/Cole (Hrsg.), Handbuch
Medienrecht, 493, 496.

13 Kilian/Heussen/Damm (Hrsg.), Computerrechts-Handbuch, Teil 300 Technisches
Lexikon zum Begriff „Internet“.

14 Keber, Internet- und Telemedienrecht, in: Dörr/Kreile/Cole (Hrsg.), Handbuch
Medienrecht, 493, 496; Meißelbach, Web 2.0 – Demokratie 3.0?, S. 23 ff.

15 Die Unterteilung in verschiedene Verantwortungsbereiche geht zurück auf Pille,
Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 53 ff.
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len.16 Unter dem Stichwort „Netzneutralität“ wird deshalb beispielsweise
die diskriminierungsfreie Übertragung von Daten durch Internet Service
Provider (ISP) diskutiert.17 Davon zu trennen ist der Einfluss von Dienste-
anbietern, die direkt auf der Anwendungsebene Inhaltsangebote breitstel-
len.18 Die vorliegende Analyse soll sich auf die Meinungsbildungsrelevanz
dieser Dienste beschränken. Potentielle Regulierungsadressaten sind also
nur die Diensteanbieter, die Leistungen zur Inhaltsübermittlung bereithal-
ten.19 Innerhalb dieser Kategorie ist weiter zu differenzieren. Besonders re-
levant für die Meinungsbildung sind Leistungen von Diensteanbietern, die
Massenkommunikation ermöglichen. Dieser kommt im Vergleich zur In-
dividualkommunikation eine besondere Stellung zu.20 Entscheidend ist für
den Massenmedienbegriff das Übermitteln von Text, Bild oder Ton über
eine räumliche Distanz durch technische Mittel an einen öffentlichen Per-
sonenkreis.21 Relevant sind also die Internetdienste, die eigene oder Inhal-
te von Dritten für einen offenen Personenkreis zur Verfügung stellen und
insofern als Internetinhaltsdiensteanbieter bezeichnet werden können.
Nur diese Dienste sind als Teil der öffentlichen Massenkommunikation
Gegenstand dieser Analyse. Dienste, die nur Individualkommunikation er-
möglichen, werden hingegen ausgeschlossen.

Die klassische Massenkommunikation ist durch eine Asymmetrie ge-
kennzeichnet, die aufgrund der zunehmenden Möglichkeit der Nutzerpar-
tizipation im Web 2.0 bei vielen Internetdiensteanbietern nur noch einge-
schränkt besteht.22 Durch Kommentarfunktionen können die Nutzer den
Veröffentlichenden beispielsweise direkt kontaktieren oder dort selbst eine
beträchtliche Masse an anderen Nutzern erreichen.23 Insofern liegt bei In-
ternetdiensten keine klassische One-to-Many-Massenkommunikation vor,

16 Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 53 ff.; MacKinnon/Hickok/Bar et al.,
Fostering Freedom Online, S. 23 f.

17 MacKinnon/Hickok/Bar et al., Fostering Freedom Online, S. 23 f.
18 Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 54; MacKinnon/Hickok/Bar et al., Fos-

tering Freedom Online, S. 24, bezeichnen dies als „platform level“.
19 Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 54 f.
20 Paschke, Medienrecht, S. 5, 10 f.; Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 41 f.

kritisiert diese Annahme vor dem Hintergrund des im Onlinebereich neu entste-
henden „Laienjournalismus“, erkennt dabei aber nicht, dass auch die Reichweite
des Massenjournalismus dessen besondere Bedeutung bedingt.

21 Fechner, Medienrecht, S. 4 f.
22 Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-Drs. 17/12542, S. 12;

Neuberger/Lobigs, Die Bedeutung des Internets im Rahmen der Vielfaltssicherung,
S. 21 f.; Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 310.

23 Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-Drs. 17/12542, S. 12.
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sondern vielmehr eine Many-to-Many-Kommunikation.24 Das Kriterium
der Asymmetrie kann deshalb nicht mehr für die Abgrenzung von Indivi-
dual- und Massenkommunikation herangezogen werden.25 Abzustellen ist
allein auf den Umstand, ob der Inhalt an eine bestimmte oder unbestimm-
te Personengruppe gerichtet ist.26 Außerdem können massenkommunikati-
ve Inhalte aufgrund weitreichender Datenerfassung im Onlinebereich viel
zielgerichteter an interessierte Adressaten vermittelt werden.27 Die Massen-
kommunikation im Onlinebereich erfolgt deshalb zwar personalisierter,
sie ist allerdings wegen ihrer nicht abschließbar bestimmbaren Reichweite
immer noch von der klassischen Individualkommunikation zwischen
einem bestimmten Personenkreis unterscheidbar.28 Die Vermittlung von
eigenen oder fremden Inhalten an einen offenen Personenkreis kann also
als internetspezifische Massenkommunikation bezeichnet werden.

Einordnung anhand von Rechtsbegriffen

Gibt es auch einen Rechtsbegriff, der Internetinhaltsdienste erfasst? Das
nationale Recht kennt neben den klassischen Massenmedien Presse und
Rundfunk nur den Begriff des Telemediums i.S.d. § 1 Abs. 1 S. 1 TMG und
§ 2 Abs. 1 S. 3 RStV. Der Begriff bezieht sich zwar auf elektronische Infor-
mations- und Kommunikationsdienste, allerdings werden Rundfunkdiens-
te i.S.d. § 2 RStV ausgeschlossen. Deshalb ist von diesem Begriff nicht jegli-
che Massenkommunikation im Internet erfasst. Auch gewisse Livestrea-
ming-Angebote sind als Rundfunk einzustufen29 und stellen somit einen
Teil der Onlinemassenkommunikation dar, der vom Begriff des Telemedi-
ums ausgeschlossen ist. Außerdem sind auch Dienste, die überwiegend der
Signalübertragung dienen und beispielsweise Zugang zum Internet oder
die Übertragung von E-Mails anbieten, als Telemedium i.S.d. § 1 TMG und

2.

24 Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-Drs. 17/12542, S. 12;
Holznagel, NordÖR 2011, 205, 208.

25 Genauso Koreng, Zensur im Internet, S. 102 f.
26 So auch die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-Drs.

17/12542, S. 12.
27 So auch Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 77.
28 Davon geht auch die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-

Drs. 17/12542, S. 12, aus.
29 Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung von Vorschrif-

ten über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste,
BT-Drs. 16/3078, S. 13.
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§ 2 Abs. 1 S. 3 RStV einzustufen.30 Diese Dienste ermöglichen aber keine
Massenkommunikation, sondern Individualkommunikation. Auch unter
den europäischen Rechtsbegriffen findet sich keine passende Zuordnung.
Ein Dienst der Informationsgesellschaft i.S.d. RL 2015/1535/EU31 ist „jede
in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuel-
len Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung“. Ausdrücklich ausge-
schlossen sind dabei aber auch „Hörfunkdienste“ und „Fernsehdienste ge-
mäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2010/13/EU“, die eben-
falls Massenkommunikation darstellen. Ein Dienst der Informationsgesell-
schaft umfasst weiterhin auch Dienste, die nur Individualkommunikation
ermöglichen wie beispielsweise E-Mail-Diensteanbieter. Der Begriff des au-
diovisuellen Mediendienstes der Richtlinie 2010/13/EU32 umfasst wiede-
rum nur lineare und nicht lineare Angebote mit Bild und Ton und er-
streckt sich so beispielsweise nicht auf Dienste, die Textinhalte anbieten.
Deshalb erfasst auch dieser Betriff nicht alle massenkommunikativen Be-
lange.

Die Richtlinie 2002/21/EG33 eröffnet ihren Anwendungsbereich für elek-
tronische Kommunikationsnetze und für elektronische Kommunikations-
dienste, also „gewöhnlich gegen Entgelt erbrachte Dienste, die ganz oder
überwiegend in der Übertragung von Signalen über elektronische Kom-
munikationsnetze bestehen, einschließlich Telekommunikations- und
Übertragungsdienste in Rundfunknetzen“. Ausgeschlossen werden „Dien-
ste, die Inhalte über elektronische Kommunikationsnetze und -dienste an-
bieten oder eine redaktionelle Kontrolle über sie ausüben“ und „Dienste
der Informationsgesellschaft im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie
98/34/EG, die nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signa-
len über elektronische Kommunikationsnetze bestehen“. Dieser Begriff ent-

30 Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung von Vorschrif-
ten über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste,
BT-Drs. 16/3078, S. 13.

31 Richtlinie 2015/1535/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Sep-
tember 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft,
ABl. Nr. L 241 S. 1-15.

32 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März
2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste, ABl. Nr. L
95, S. 1-24.

33 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikati-
onsnetze und –dienste, Abl. Nr. L 108, S. 33-50.
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spricht weitgehend der Definition des Telekommunikationsdienstes i.S.d.
§ 3 Nr. 24 TKG. Der Begriff des elektronischen Kommunikationsdienstes
kann insofern zur negativen Abgrenzung vom Begriff des Internetinhalts-
diensteanbieters dienen. Ein elektronischer Kommunikationsdienst liegt
nämlich gerade nicht vor, wenn Internetdienste eine redaktionelle Kontrol-
le über Inhalte ausüben oder Inhalte ohne vorherige Kontrolle anbieten.
Erfasst werden vielmehr die Dienste der Informationsgesellschaft, die ganz
oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über elektronische
Kommunikationsnetze bestehen, also solche Dienste, die Zugang zum In-
ternet bieten.34 Somit definiert sich der Begriff des elektronischen Kom-
munikationsdienstes, der nicht die auf der Anwendungsebene transportier-
ten Inhalte erfasst,35 negativ zu dem des Internetinhaltsdiensteanbieters.

Um die Unterscheidung zwischen Diensten, die der Individual- und der
Massenkommunikation zugrunde liegen, anstellen zu können, muss dem-
nach zwischen Internetkommunikations- und Internetinhaltsdiensten un-
terschieden werden.36 Da diese Dienste internetbasiert sind, werden sie
auch oft als „Over-The-Top“ (OTT)-Dienste bezeichnet.37 Neben OTT-0-
Diensten wie Skype, die zwar über das Internet erbracht werden, aber
trotzdem Verbindungen in klassische Fest- und Mobilnetze aufbauen kön-
nen und deshalb als elektronische Kommunikationsdienste einzuordnen
sind, gibt es OTT-I- und OTT-II-Dienste.38 OTT-I-Dienste sind Dienste, die
mit elektronischen Kommunikationsdiensten in direktem Wettbewerb ste-
hen.39 Diese Dienste können als Internetkommunikationsdienste bezeich-
net werden.40 OTT-II-Dienste grenzen sich negativ zu den beiden anderen

34 Stark umstritten ist, ob auch Dienste, die Individualkommunikation ermöglichen
wie WhatsApp als elektronische Kommunikationsdienste einzustufen sind, vgl.
dazu ausführlich Bulowski, Telekommunikationsrechtliche Regulierung von In-
ternetkommunikationsdiensten, im Erscheinen.

35 Schiwy/Schütz/Dörr (Hrsg.), Medienrecht, S. 134.
36 Diese Abgrenzung treffen Body of European Regulators for Electronic Communicati-

ons (BEREC), Report on OTT services; Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulie-
rungsfragen (WAR), Evolution der Regulierung in den Telekommunikations- und
Mediensektoren angesichts der Relevanzzunahme von OTT-Anbietern, und WAR,
Fragen der Regulierung von OTT-Kommunikationsdiensten; VG Köln,
11.11.2015, 21 K 450/15 (=MMR 2016, 141, 143); Kühling/Schall, CR 2015, 641,
642 f.

37 BEREC, Report on OTT services, S. 3, 14.
38 BEREC, Report on OTT services, S. 3.
39 BEREC, Report on OTT services, S. 3.
40 WAR, Evolution der Regulierung in den Telekommunikations- und Mediensekto-

ren angesichts der Relevanzzunahme von OTT-Anbietern, S. 3.
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Kategorien ab und erfassen deshalb nur Dienste, die nicht der Signalüber-
tragung dienen.41 Somit ist davon auszugehen, dass OTT-II-Dienste, die In-
halte für eine unbestimmte oder sehr breite Personenanzahl bereitstellen,
die Internetdienste sind, die Massenkommunikation ermöglichen und auf
die sich die vorliegende Analyse erstrecken soll. Die Abgrenzung zwischen
OTT-I-Diensten, die Individualkommunikation ermöglichen, und OTT-II-
Diensten ist wegen der Angebotsvielfalt der einzelnen Dienste nicht im-
mer leicht anzustellen.42 Deshalb kann eine Unterscheidung nicht generell
dienstbezogen, das heißt unternehmensbezogen, sondern nur angebotsbe-
zogen vorgenommen werden.43 Der Diensteanbieter Facebook bietet bei-
spielsweise den Messenger, einen Instant Messaging Dienst an, der zur In-
dividual- bzw. Gruppenkommunikation dient und deshalb als OTT-I-
Dienst einzustufen ist.44 Daneben können Inhalte auf Facebook aber auch
öffentlich geteilt werden, weshalb das soziale Netzwerk gleichzeitig als
OTT-II-Dienst einzustufen ist. Die OTT-Dienstesystematisierung will auch
die Europäische Kommission in die Richtlinie 2002/21/EG aufnehmen.45

Von deren Anwendungsbereich sollen zukünftig nicht nur OTT-0-Dienste
als „nummerngebundene interpersonelle Kommunikationsdienste“, son-
dern auch OTT-I-Dienste als „nummernunabhängige interpersonelle Kom-
munikationsdienste“ erfasst werden46.47 Bei beiden Diensten handelt es
sich jedenfalls nicht um die hier relevanten Intermediäre.

41 BEREC, Report on OTT services, S. 3.
42 WAR, Evolution der Regulierung in den Telekommunikations- und Mediensekto-

ren angesichts der Relevanzzunahme von OTT-Anbietern, S. 3; WAR, Fragen der
Regulierung von OTT-Kommunikationsdiensten, S. 4.

43 WAR, Fragen der Regulierung von OTT-Kommunikationsdiensten, S. 4.
44 WAR, Evolution der Regulierung in den Telekommunikations- und Mediensekto-

ren angesichts der Relevanzzunahme von OTT-Anbietern, S. 3; dieses Beispiel
führt auch die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-Drs.
17/12542, S. 13, zur Trennung zwischen Individual- und Massenkommunikation
innerhalb eines Dienstes an.

45 Vgl. Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-
mentes und Rates über den europäischen Kodex für die elektronische Kommuni-
kation, 12.10.2016, COM(2016) 590 final.

46 Ob dies lediglich eine Klarstellung oder tatsächlich eine Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs ist, ist umstritten; vgl. ausführlich dazu Bulowski, Telekommunika-
tionsrechtliche Regulierung von Internetkommunikationsdiensten, im Erschei-
nen.

47 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamen-
tes und Rates über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikati-
on, 12.10.2016, COM(2016) 590 final, S. 146.
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Intermediäre als onlinespezifisches Herausforderung

In der vorliegenden Analyse soll primär ein mögliches Regulierungsbe-
dürfnis analysiert werden, das sich aufgrund der strukturellen Eigenheiten
der Onlinekommunikation ergibt. Insofern ist die Kategorie des Internet-
inhaltsdiensteanbieters weiter zu unterteilen. Internetinhaltsdiensteanbie-
ter stellen sowohl eigene Inhalte als auch Inhalte Dritter zur Verfügung.48

Liegt die Hauptfunktion eines Internetinhaltsdiensteanbieters darin, Inhal-
te, Produkte oder Dienste Dritter zu vermitteln, so wird dieser als Inter-
netintermediär bezeichnet.49 Daneben gibt es Dienste, deren Hauptfunkti-
on es ist, eigene Inhalte zu vermitteln, wie beispielsweise eine Onlinetages-
zeitung. Diese Dienste bedingen keine vergleichbaren internetspezifische
Besonderheit, sondern verdrängen ein offline existierendes Produkt in die
Onlinewelt. Genau wie über herkömmliche Bild-, Text- oder Tonträger
können Diensteanbieter ihre Inhalte auch im Internet vermitteln. Zwar
können diese Diensteanbieter unter Umständen die leichte Auswertbarkeit
von Nutzerdaten im Internet dazu nutzen, sich zum Beispiel aus kommer-
ziellen Gründen bei der Veröffentlichung ihrer Inhalte gezielt an Nutzerin-
teressen zu orientieren.50 Allerdings ist dem Nutzer eine redaktionelle Aus-
wahl durch den Diensteanbieter bewusst, wenn er eigene Inhalte bereit-
stellt. Das gleiche gilt für Intermediäre, die zwar hauptsächlich die Inhalte
Dritter vermitteln, aber diese Inhalte ausschließlich redaktionell auswäh-
len. Ein Beispiel hierfür ist der Diensteanbieter Netflix (vgl. dazu noch ge-
nauer Teil I, C.I.3.b)) oder das Streamingportal Zattoo, das IP-basiert aus-
gewählte Fernsehprogramme überträgt. Genau wie im Offlinebereich fin-
det auch bei diesen Diensten eine publizistische Auswahl von Inhalten
statt. Die kommunikative Tätigkeit dieser Dienste stellt also keine struktu-
relle Neuheit des Onlinebereichs dar. Deshalb können Dienste, die haupt-
sächlich darauf ausgelegt sind, eigene Inhalte zu vermitteln oder Inhalte
Dritter redaktionell auszuwählen aus der vorliegenden Analyse ausgeklam-
mert werden. In Bezug auf eine Meinungsmacht, die durch strukturelle
Neuheiten der Kommunikation im Onlinebereich entsteht, haben diese
Dienste keinen merklichen Einfluss.

3.

48 BEREC, Report on OTT services, Januar 2016, S. 29.
49 So auch die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-Drs.

17/12542, S. 16; OECD, The Economic and Social Role of Internet Intermedi-
aries, S. 9; in diese Richtung auch W. Schulz/Dankert, Die Macht der Informati-
onsintermediäre, S. 17 ff. und Hollenders, Mittelbare Verantwortlichkeit von Inter-
mediären im Netz, S. 33.

50 Diese Gefahr sieht Morozov, Smarte neue Welt, S. 13 f., 245 ff.
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Intermediäre, die Inhalte Dritter ohne gesonderte Auswahl weiterver-
mitteln, steuern den Massenkommunikationsprozess hingegen in einer bis-
her nicht dagewesenen Weise. Inhalte können im Internet ohne Beschrän-
kungen veröffentlicht werden, was zu einer großen Anbietervielfalt führt.
Durch die Weitervermittlung dieser Inhalte bestimmen die Intermediäre
über deren Auffindbarkeit mit. Die Intermediäre errichten nämlich Struk-
turen, die zwar nicht immer zwingend für eine Veröffentlichung von In-
halten im Internet erforderlich sind, wohl aber für deren Wahrnehmung
durch ein großes Publikum. Insofern nehmen Internetintermediäre eine
Stellung ein, die mit der der herkömmlichen Massenmedien vergleichbar
ist, obwohl deren Funktionsweisen unterschiedlich sind. Diese strukturelle
Veränderung gibt Anlass für die vorliegende Analyse. Zu betrachten sind
deshalb auch nur die Leistungen der Intermediäre, die die Massenkommu-
nikation steuern. Intermediäre, die auf Infrastrukturebene nur Zugang
zum Internet oder reine Datenverarbeitung anbieten wie Internet Service
Provider oder Cloud Computing Plattformen51 oder Intermediäre, die kei-
ne Inhalte öffentlich bereitstellen, sondern zum Beispiel nur Zahlungs-
transaktionen ermöglichen52, wurden bereits aus der vorliegenden Analyse
ausgeschlossen (vgl. dazu Teil I, B.I.1.). Darüber hinaus sind auch Interme-
diäre auszuschließen, soweit sie zwar Massenkommunikation ermöglichen,
dabei allerdings keine weitergehende Relevanz für die öffentliche Mei-
nungsbildung haben. Hierzu können einzelne Angebote von Intermediä-
ren zählen, die wie beim Bereitstellen von Karten oder Wetteranzeigen
durch Google die öffentliche Meinungsbildung nicht beeinflussen.53 So-
weit diese Intermediäre aber meinungsrelevant tätig werden, wie Google
bei der Sortierung von Suchergebnissen, sind sie Gegenstand der vorlie-
genden Untersuchung. Es gibt außerdem auch Intermediäre, die durch
ihre Vermittlungsfunktion ausschließlich Leistungen erbringen, die für die
öffentliche Meinungsbildung irrelevant sind. Dazu zählen vor allem Han-
delsportale54 und reine Vermittlungsplattformen wie z.B. Momondo,

51 Ausführlich dazu OECD, The Economic and Social Role of Internet Intermedia-
ries, S. 11 f.

52 Ausführlich dazu OECD, The Economic and Social Role of Internet Intermedi-
aries, S. 13 f.

53 W. Schulz/Dankert, Die Macht der Informationsintermediäre, S. 17 mit Fn. 11, die
allerdings davon ausgehen, dass kein eigenes Inhaltsangebot von Internetinterme-
diären Relevanz für die öffentliche Meinungsbildung hat.

54 Dies gilt nicht, wenn Handelsportale Kommunikationsgüter vertreiben (vgl. dazu
Teil I, C.I.3.)
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Airbnb oder BlaBlaCar55.56 Auch diese sind mangels Meinungsbildungsre-
levanz von der Analyse ausgenommen.

Meinungsmacht und Meinungsvielfalt

Für eine funktionsfähige und wehrhafte Demokratie ist ein ungehinderter
Austausch von Meinungen unerlässlich.57 Massenmedien haben auf den
öffentlichen Meinungsaustausch einen besonderen Einfluss, da sie ihn in
großem Umfang selbst erst ermöglichen.58 Diese Steuerungsmöglichkeit
begründet ein Bedürfnis für eine rechtliche Regulierung.59 Die Verantwor-
tung und Macht, die den Massenmedien zukommt, soll deshalb so weit
wie nötig kontrolliert werden, damit im massenkommunikativen Prozess
Pluralität gewährleistet werden kann.60 Zur Sicherung der Meinungsviel-
falt erkennt das Bundesverfassungsgericht zwei verschiedene Ansätze an.61

Zum einen geht es davon aus, dass eine Vielzahl von Anbietern für Plurali-
tät sorgen kann.62 Darüber hinaus nimmt es teilweise allerdings auch ein
Bedürfnis für eine interne Vielfaltsicherung an, also dass der Veröffentli-
chende innerhalb seines Inhaltsangebots selbst vielfaltsichernde Maßnah-
men ergreifen muss.63 Eine negative Vielfaltsicherung durch Außenplurali-
tät64 und somit die Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht meint
also nach dem Verständnis des Bundesverfassungsgerichts die Gewährleis-
tung einer strukturellen Vielfalt auf Diensteebene. Eine positive Vielfaltsi-

II.

55 Davon ausgenommen ist natürlich die Bewertungsfunktion durch öffentliche
Kommentare, die oft Teil solcher Dienste ist (vgl. dazu Teil I, C.I.2.a)).

56 So auch W. Schulz/Dankert, Die Macht der Informationsintermediäre, S. 17 f., die
deshalb den Begriff des Informationsintermediärs wählen.

57 BVerfGE 7, 198, 212 und 219; BVerfGE 12, 205, 260 ff.; BVerfGE 20, 162, 174;
BVerfGE 25, 256, 265; BVerfGE 57, 295, 319; BVerfGE 74, 297, 320; BVerfGE 95,
163, 172.

58 BVerfGE 20, 162, 174 f.; BVerfGE 73, 118, 152 f; BVerfGE 12, 205, 260 f.
59 BVerfGE 12, 205, 260 f.; BVerfGE 57, 295, 323; BVerfGE 97, 228, 258; Koreng, Zen-

sur im Internet, S. 40.
60 BVerfGE 73, 118, 153; BVerfGE 83, 238, 320.
61 Natt, Meinungsmacht in einer konvergenten Medienwelt, S. 22; Paschke, Medien-

recht, S. 23.
62 BVerfGE 57, 295, 325; BVerfGE 95, 163, 172.
63 Dies ist nur im Bereich des Rundfunks der Fall, vgl. BVerfGE 12, 205, 263;

BVerfGE 57, 295, 325.
64 BVerfGE 57, 295, 325.
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cherung durch Binnenpluralität65 auf Inhaltsebene der einzelnen Dienste
geht darüber hinaus. Dieses Pluralismuskonzept liegt der vorliegenden
Analyse zu Grunde, wenn von Meinungsmacht und Meinungsvielfalt die
Rede ist. Missbrauch von Meinungsmacht meint im Sinne dieser Analyse
ein Tätigwerden des Diensteanbieters, bei dem er seine Strukturen aus au-
tonomen Beweggründen dazu nutzt, (gezielt oder mittelbar) einen Ein-
fluss auf die öffentliche Meinungsbildung auszuüben.

Diensteklassifizierung

Um einen angemessenen und vor allem technologieneutralen Ansatzpunkt
für eine Regulierung zu finden, ist aufgrund der Verschiedenartigkeit der
Dienste eine weitere Systematisierung unerlässlich. Dabei spielen vorlie-
gend nur diejenigen Funktions- und Nutzungsweisen der Dienste eine
Rolle, die einen meinungsrelevanten Bezug aufweisen und so gegebenen-
falls zu Gefährdungslagen führen können. Anhand der Beschreibung der
meinungsrelevanten Betätigung der einzelnen Dienste (vgl. dazu Teil I,
C.I.) soll gezeigt werden, dass eine diensteunabhängige Systematisierung
(vgl. dazu Teil I, C.II.) möglich ist, die geeignet ist, alle Gefährdungslagen
abstrakt generell zu erfassen.

Meinungsrelevanter Bezug einzelner Dienste

Der meinungsrelevante Bezug unterscheidet sich von Dienst zu Dienst auf-
grund der verschiedenen Funktionsweisen und der unterschiedlichen Nut-
zung. Es bietet sich an, die meinungsrelevanten Belange jedes Dienstes zu-
nächst einzeln zu beschreiben, um einen Überblick zu schaffen. Zur Be-
schreibung lassen sich die verschiedenen Dienste nach ihren originären
Funktionen ordnen.

Soziale Netzwerke

Unter den Begriff soziale Netzwerke lassen sich diejenigen Dienste einord-
nen, die ein Forum zur sozialen Interaktion zu bilden. Was dies genau be-

C.

I.

1.

65 BVerfGE 57, 295, 325.
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deutet, ist schwer zu fassen. Das zeigt sich an verschiedenen Definitionsan-
sätzen für soziale Netzwerke. Das Mitte 2017 verabschiedete Netzwerk-
durchsetzungsgesetz66 (NetzDG) definiert soziale Netzwerke in § 1 Netz-
DG als „Plattformen im Internet […], die dazu bestimmt sind, dass Nutzer
beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen“. Das Kriterium der Beliebigkeit der Inhalte schließt da-
bei Netzwerke aus, die sich auf themenspezifische Inhalte beschränken.67

Da auch diese Netzwerke Meinungsrelevanz aufweisen,68 ist es für die vor-
liegende Analyse aber treffender, allein auf das Kriterium des Vernetzens
von Personen abzustellen.69 Relevant sind also Plattformen, die die Mög-
lichkeit bieten, sich mit anderen Personen zu verbinden und mit diesen In-
halte zu teilen. Dabei sollen wiederum nur soziale Netzwerke in die Analy-
se mit einbezogen werden, die eine öffentliche Kommunikation ermögli-
chen. Soziale Netzwerke wie Partnervermittlungsplattformen,70 die aus-
schließlich auf Individualkommunikation angelegt sind, sind entspre-
chend der bereits erfolgten Beschränkung auf massenkommunikative Be-
lange aus der Analyse auszuklammern.

Erscheinungsformen

Dabei gibt es verschiedene Erscheinungsformen von sozialen Netzwerken,
die im Folgenden zunächst voneinander abgegrenzt werden sollen. Ein
Verständnis für die Nutzung und Funktionsweisen der einzelnen Netzwer-

a)

66 Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchset-
zung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG), BT-Drs.
18/12356 unter Berücksichtigung der Änderungen in der BT-Drs. 18/13013.

67 Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchset-
zung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG), BT-Drs.
18/12356, S. 19.

68 Da das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine vollkommen andere Stoßrichtung ver-
folgt, nämlich den Schutz vor Persönlichkeitsrechtsverletzungen, mag diese Defi-
nition dort natürlich trotzdem passend sein.

69 So auch Boyd/Ellison, Journal of Computer-Mediated Communication 2008, 210,
211, in ihrer Definition; Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 92, bezieht
in seine Definition hingegen auch Anbieter wie Airbnb mit ein, die ein Vernet-
zen von Personen gar nicht ermöglichen, sondern nur auf das öffentliche Teilen
von Inhalten angelegt sind.

70 Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 91, stuft Partnervermittlungen als so-
ziale Netzwerke ein.

C. Diensteklassifizierung

31



ke ist eine zwingende Voraussetzung dafür, deren Meinungsbildungsrele-
vanz anschließend im Einzelnen nachvollziehen zu können.

Kontaktnetzwerke

Unter einem Kontaktnetzwerk ist ein soziales Netzwerk zu verstehen, das
primär den Zweck verfolgt, Menschen miteinander zu vernetzen und die-
sen eine virtuelle Plattform für Kommunikation zu bieten.71

Freundschaftsnetzwerke

Beispiele für Freundschaftsnetzwerke sind Facebook, Google+72 oder My-
Space. Der originäre Zweck dieser Dienste ist es, Nutzern die Möglichkeit
zu geben, sich mit ihren Freunden zu verbinden. Als zusätzliche Funktio-
nen können dort mit Freunden oder auch öffentlich beliebige Inhalte
(zum Beispiel Texte, Bilder, GIFs oder Videos) geteilt werden. Auf Face-
book kann dieses Teilen entweder in einer privaten Nachricht an einzelne
Freunde erfolgen73 oder über einen „Post“ auf der eigenen Facebook Pro-
filseite. Dieser Beitrag wird dann im „News Feed“ aller Freunde angezeigt.
Diese können auf die Beiträge mit Kommentaren oder sogenannten „Li-
kes“ reagieren. Likes werden mittlerweile nicht mehr nur durch einen
nach oben gerichteten Daumen dargestellt. Verschiedene Emojis erlauben
es den Nutzern, ihre konkreten Emotionen (auch negative) durch das Kli-
cken auf das entsprechende Symbol kund zu tun. Außerdem können Bei-
träge von anderen Nutzern mit den eigenen Freunden geteilt werden („Re-
post“), sodass sich diese teilweise sehr schnell weiterverbreiten. Unter öf-
fentlichen Posts können Freunde mit ihrem Namen markiert werden, wo-
durch sie eine Benachrichtigung erhalten und auf den entsprechenden Bei-
trag aufmerksam gemacht werden. Der Freundeskreis beläuft sich bei

aa)

(1)

71 Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, S. 92 ff.
72 Der Dienst Google+ wird im April 2019 eingestellt, vgl. dazu Google+ Hilfe, Ein-

stellung von Google+ für Privatnutzerkonten, abrufbar unter https://support.goo
gle.com/plus/?hl=de#topic=9259565.

73 Das Senden einer privaten Nachricht an einen abgeschlossenen Personenkreis ist
der Individualkommunikation zuzuordnen.
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einem Facebook Nutzer auf durchschnittlich 342 Personen.74 Es ist also da-
von auszugehen, dass der Nutzer an einen sehr offenen (aber trotzdem be-
stimmbaren) Personenkreis kommuniziert, auch wenn er Inhalte nur mit
seinen Freunden teilt und nicht öffentlich mit allen Facebook Nutzern.75

Wenn ein Nutzer dabei einen seiner Freunde in seinem Beitrag verlinkt, so
ist der Beitrag auch für alle Freunde des verlinkten Nutzers sichtbar. In sei-
nem News Feed sieht der Nutzer neben den Inhalten seiner Freunde auch
viele Meldungen von anderen Nutzern. Dies ermöglichen beispielweise
Reposts der eigenen Freunde. Außerdem wird dem Nutzer in seinem News
Feed angezeigt, wenn seine Freunde von anderen unbekannten Nutzern
unter Beiträgen verlinkt werden oder Freunde einen öffentlichen Beitrag
mit einem Like bewerten. Der News Feed stellt also eine bunte Mischung
aus Kommunikation von befreundeten Nutzern und Unbekannten dar.

Freundschaftsnetzwerke erfüllen darüber hinaus ebenfalls einen rein
massenkommunikativen Belang, da auch ein öffentliches Teilen von Inhal-
ten möglich ist. Das symmetrische Verhältnis der Freundschaft,76 das auf
diesen Netzwerken ursprünglich abgebildet werden soll, ist mittlerweile
nicht mehr zwingend. Viele Teilnehmer abonnieren Inhalte von anderen
Nutzern, die sie nicht persönlich kennen. Außerdem sind in Netzwerken
wie Facebook mittlerweile nahezu alle großen Unternehmen als Nutzer
vertreten, die ihre Inhalte ausschließlich öffentlich teilen. Darunter befin-
den sich auch Medienunternehmen wie große Tageszeitungen. Freund-
schaftsnetzwerke sind also ganz generell mittlerweile auch zu einer Infor-
mationsquelle geworden.77 Der News Feed der Nutzer besteht aus einer
Mischung aus Meldungen von befreundeten Nutzern, die nur einge-
schränkt sichtbar posten, Freunden, die öffentlich posten, Inhalten von
Nutzern, die gänzlich unbekannt sind, und Inhalten von öffentlichen Pro-
filen. Die Nutzer können sich zwar entscheiden, nur mit ihrem Freundes-
kreis kommunizieren zu wollen, ihre Beiträge können aber, wenn sie bei-
spielsweise Freunde markieren, auch deren Freunden angezeigt werden.

74 So die WolframAlpha Studie, Data Science oft he Facebook World, die auf einem
„Personal-Analytics“-Tool für Facebook basiert, Ergebnisse abrufbar unter http://b
log.stephenwolfram.com/2013/04/data-science-of-the-facebook-world/.

75 Die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, BT-Drs. 17/12542,
S. 13, stuft die offene Kommunikation an den beschränkten Freundeskreis als In-
dividualkommunikation ein.

76 Zur Asymmetrie des Folgens bei Twitter Jungherr, Twitternde Politiker: Zwischen
buntem Rauschen und Bürgernähe 2.0, in: Bieber/Eifert/Großet. al. (Hrsg.), So-
ziale Netze in der digitalen Welt, 99, 106.

77 Machill/Beiler/Krüger, Das neue Gesicht der Öffentlichkeit, S. 12, 24 ff.
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